
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

Zl . 10.360/3-4/93 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

ln W i e n 

-::;)==;N - (� / H t: 

1010 Wien, den 19. oktober 1993 

Stubenring 1 

DVR: 0017001 

Telefon: (0222) 711 00 

Telex 111145 oder 111780 

Telefax 7137995 oder 7139311 

P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 

Auskunft: Skarbal 
Klappe: 6532 [M 
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,,(,>turn: 2 1. OKT. 1993 ! 

Betr.: Entwur elnes Bun esgesetzes, mlt em 
� A ! das Zivildienstgesetz geändert wird I 22. 0 1. /J....JL t 

( ZDG- Nove 11 e 1993). Verteilt .. ... .. , ............ � ....... J.�.s.l. .. "' .. m" .'. ! 

)2,L. J-tjr:lt-- '}k� 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, als 

Beilage 2 5  Exemplare seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz geändert wird, zu 

übermitteln. 

F ür die Richtigkeit �t:ertigUng: 

F ür den Bundesminister: 

B a u  e r 
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REPUBLIK öSTERREICH 

Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

Zl. 10.360/3-4/93 

An das 
Bundesministerium für Inneres 
Postfach 1 0 0  

Herrengasse 1 
10 14 WIE� 

1010 Wlen, den 19. oktober 1993 

Stubenring 1 

DV:R: 0017001 

Telefon: (0222) 711 00 

Telex 111145 oder 111780 

Telefax 7137995 oder 7139311 

P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 

Auskunft: Skarbal 
Klappe: 6532 DW 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Zivildienstgesetz geändert wird 
( ZOG-Novelle 1993). 

Das Bundesministerium für Arbeit und S oziales nimmt zu den vom 

Bundesministerium für Inneres mit Schreiben vo� 14. September 

1993, G Z. 94 103/264-IV/9/93, übermittelten Entwurf eines Bundes­

gesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz geändert wird, wie folgt 

Stellung: 

Aus arbeitsmarktpolitischen überlegungen erscheint eln ge­

schlossener Zivildienst von 10 Monaten Dauer sinnvoller zu sein 

als der saisonale Einsatz von Zivildienern, um nachstehende 

Probleme zu vermeiden: 

Wenn der Zivildienst im Gegensatz zum Präsenzdienst in Raten und 

daher mit Unterbrechungen abgeleistet wird, ergeben sich aus der 

Sicht der Dienstgeber wie auch der Dienstnehmer erhebliche 

Nachteile und rechtliche Unklarheiten: 

- Problem der mehrfachen Ersatzkraftstellung für den Dienstgeber 

( der Zivildiener kommt z.B. nach 6 �onaten wieder zurück, 

arbeitet 4 Monate, rückt dann wieder zum Zivildienst ein und 

beendet diesen, sodaß nun für 2 Absenzen eine Ersatzkraft be­

nötigt wird). 
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- Problem der Weiterbeschäftigungsverpflichtung (wie nach dem 

Präsenzdienst): besteht sie nur nach der 1. Unterbrechung oder 

auch nach der 2. Unterbrechung? 

- Problem der befristeten Beschäftigung zwischen zwei Ziv�l­

dienstzeiträumen: z.B. notgedrungener Arbeitslosengeldbezug, 

wenn keine Arbeit gefunden wird. 

- Problem der Gefährdung des Arbeitsplatzes für den Zivildiener, 

wenn für den Betrieb eine mehrfache Unterbrechung nicht tragbar 

ist. 

- Problem der zeitlichen Unplanbarkeit der Ableistung der Rest­

zeit des Zivildienstes, denn es ist für den Betrieb keine 

innerbetriebliche Planung mit der Arbeitskraft mehr möglich, 

wenn der Dienstnehmer etwa zum ungünstigsten Zeitpunkt iür den 

Betrieb ausfällt. Eine mögliche Folge wäre eine Kündigu�g und 

Ersatzkrafteinstellung. 

Zu Z. 27 d.E (neuer Abschnitt IXa, § 57a ZDG i.d.F.d.E.): 

Nach Abs. 3 des § 57a ZDG i.d.F.d.E. sollen u.a. der Hauptver­

band der österreichischen Sozialversicherungsträger sowie die 

Träger der Sozialversicherung verpflichtet werden, "dem Bundes­

ministerium für Inneres personenbezogene Daten von t-lenschen zu 

übermitteln, die es für die Vollziehung des Zivildienstgesetzes 

benötigt"; eine Verweigerung der Auskunft soll nicht zulässig 

seln. 

Im Hinblick auf die Vollziehbarkeit der in Rede stehenden Be­

stimmung wird im Einvernehmen mit dem Hauptverband anger�Jt, die 

gegenständliche Auskunftsverpflichtung bezüglich der bekanntzu­

gebenden Daten bzw. des betroffenen Personenkreises zu prazi­

sieren. Im einzelnen darf in diesem Zusammenhang auf die �us­

führungen in der Stellungnahme des Hauptverbandes, �elche dem 

Bundesministerium für Inneres direkt zugegangen ist, hingewiesen 

werden ( siehe Beilage). 
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Darüber hinaus wird, da es sich bei der in Rede stehenden A�3-

kunftsverpflichtung um eine versicnerungsfre�de Ta�igkeit des 

Hauptve�bandes und der Sozialversicherungstrager handelt, durch 

die der Verwaltungsaufwand erhöht wird, nachcrücklich angeregt, 

eine K ostenersatzregelung vorzusehen ( vgl. Art. VII der 

Zivilverfahrensnovelle 1 986, BGBI.�r. 71). 

In redaktioneller Hinsicht wird darauf hinge�iese�, daß es �n 

§ 5 7a Abs. 2 Z. 7 und Abs. 3 ZDG l.d.F.d.E. richtig lauten 

müßte: " Hauptverband der österreichischen S ozialversicherungs­

träger". 

Beilage 

Für die Richtigkeit ��igUng: 

Für den Bundesminister: 

B a u  e r 
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ZI. 12-44.07/93 RffEn 

An das 
Bundesministerium tür Inneres 

Postfach 100 
1014 Wien 

Wien, 15. Oktober 1993 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz 
geändert werden soll (ZDG·Novelle 1993) 

Bezug: Ihr Schreiben vom 14. September 1993, 
ZI. 94 103/264-IVi9/93 

Der Hauptverband erhebt gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf 
keine grundsät2fichen Einwände. 

Zu § 57a Abs. 3 des Entwurfs, in dem eine Verpflichtung zur Über­
mittlung von personen bezogenen Daten tür den Hauptverband und die Sozial­
versicherungsträger statuiert wird, sei jedoch folgendes angemerkt: 

Nach der ständigen Erlaßpraxis des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales • der obersten Aufsichtsbehörde der österreich ischen Sozialver­

sicherung - sind die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband nur 
dann zur Auskunftserteilung berechtigt, wenn hiefür eine eindeutige gesetzli­
che Grundlage zur Verfügung steht. Durch die vorgeschlagene Übermittlungs­
verpflichtung für den Hauptverband und die Sozialversicherungsträger würde 
dieser Voraussetzung tür eine AuskunftserteiJung entsprochen werden. 

Hiebei ist jedoch zu beachten, daß aus datenschutzrechtlichen 
Gründen in derartigen gesetzlichen Bestimmungen möglichst auch die Daten­
arten, die zu übermitteln sind, sowie der Betrottenenkreis und die Empfänger 
eindeutig umschrieben werden soUen. 

81:80 E661-1�o-81 
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In der vorgeschlagenen Fassung des § 578_ Abs. 3 des Entwurfs 
sind jedoch weder die zu übermittelnden Daten noch der betroffene Perso­
nenkreis präzisier t Auch aus dem Zweck dieser Datenübermittlung, nämlich 

.. der Val/ziehung des Zivilaienstgesetzes", läßt sich nicht zwingend ableiten, 

welche Daten übermittelt werden sollen. 

Wie die Erfahrungen im Begutachtungsverfahren zu anderen Be­

stimmungen betreffend die Auskunftspflicht der Soziafversicherungsträger und 
des Hauptverbandes gezeigt haben, ist die Definition der zu überminelten Oa­

tenarten auch deshalb unbedingt notwendig, um von vornherein Unklarheiten 

bei der Auskunftserteilung zu vermeiden. 

So sind in der Datei des Hauptverbandes nicht aUe Personen ver­

zeichnet, die einer Erwerbstätigkeit im Inland nachgehen. 

Die Datenspeicherung des Hauptverbandes erfolgt hauptsächlich für 

die Zwecke der Pensionsversicherung. Dies bedingt. daß insbesondere pen­
sionsversiCherungsrechtlich relevante Sachverhalte aufgezeiChnet werden. Es 

sind daher Daten, die nur für die Durchführung der Kranken- oder Unfallversi­

cherung relevant sind, nicht immer gespeichert. Demgemäß sind z. B. Versi­

cherungszeiten von Personen, die von der Versicherung ausgenommen sind. 
im Regelfan nicht verzeichnet. Abgesehen davon unterliegen bestimmte Be­

rufsgruppen nach der derzeit geltenden Rechtslage nicht der Pflichtversiche­

rung (z. B. Rechtsanwälte. Mitglieder der Ingenieurkammern - vgl. hiezu § 2 

FSVG). 

Überdies sind beim Hauptverband lediglich Dienstgeber im soziat­

versicherungsrechtlichen Sinn, nicht jedoch Arbeitgeber einer Person ver­

zeichnet. Es werden Versicherungsunterlagen {Versicherungsmonate, Versi­

cherungszeiten usw.} gespeichert. nicht aber Angaben über Arbeitsverhältnis­

se. Arbeitsverträge usw. Diese UnterSCheidung ist insbesondere bei sozial­

versicherungsfre;en Erwerbstätigkeiten, bei denen zwar unter Umständen ein 

Arbeitgeber vorhanden ist, bei denen aber die Daten dieses Arbeitgebers 

nicht gespeichert sind. weil ihn keine sozialversicherungsrechtlichen Dienst­

geberpflichten treffen. von Bedeutung. 

Einer der häufigsten Fälle ist jener, in dem jemand zu einer Er­
werbstätigkeit auf der Basis von Werkverträgen ohne überwiegende persönli­

che und wirtschaftliche Abhängigkeit vom Auftraggeber ausübt. Die Grenze 
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zwischen \(er�icherungspflichtigem lind versicherungsfreiem Diens!'/erhältnis 

�ind In diesem Zusammenhang fließend. letztlich ent�c;heidet. ob Merkmale 

persönlicher und wirtschafUicher Abhängigkeit überwiegen oder nicht. 

Die Annahme, daß jed�r unselbslandig Tange sozialversicherungz­

pflichtig sei und rteshalb eine bei einem beim Hauptverband gespeicherten 

Dienstgeber haben müsse. ist somit jedenfalls unzulässig. 

Eine Auskunftsverpf'ichtung des Hauptverbandes ist daher nur dann 

zweckmäßig. wenn die AUSkunft auf die Bekanntgabe von "Versicherungsver­

haitnissen (Versicherungszeiten)" eingeschränkt wird. 

Zusammenfassend ist der Hauptverband der Ansicht. daß in der ge­

tcnständlichen Bestimmung des entwurfS im Interesse einer effizienten Voll­

ziehung die AuslCunftsverpflichtung der Sozialversicherungsträger und des 

Hauptverbandes sowohl hinsichtlich der bekannuugebenden Daten als 

auch des betroffenen Personenkreises eindeutIg festgelegt werden soll­

te. 

Abgesehen davon sollte auch entsprechend den Bestimmungen. die 

das Auskunftsvertahren ZWiSChen dem Hauptverband und den Justizbehörden 

bAtrettten. die Kostenersaapflicht für Auskünfte gemäß § 57a des Entwurfs 

vorgesehen werden (vyl. hiezu An. 7 der LivilverfahrensnoveUe 1986, 

BGBLNr.7111986). 

-

Abschließend sei zu der von Ihnen aufgeworr�nen Frage hinsichtlich 

des Einsatzes von Zivilclienern darauf hingewiesen, daß in den bei uns einge­

I�ngten Stellungnahmen der SoziaJversicherungsträger kein saisonaler Eins�t2 

von Zivi'dienstpflichtigen gewünscht wurde. 

Ihrem ersuchen entsprechend haben wir �5 Ausfertigungen unserer 

Stellun�nahme an das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

neraldirektor: 

� 

C:l3!JJdl. • n . 5 m.ua-
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